
  Bundesrecht 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Kurztitel 

Fisch-Quecksilberhöchstwerteverordnung 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 391/1987 aufgehoben durch BGBl. II Nr. 260/1997 

§/Artikel/Anlage 

§ 1 

Inkrafttretensdatum 

01.03.1988 

Außerkrafttretensdatum 

16.09.1997 

Text 

  § 1. Es ist verboten, Fische, Krusten- und Weichtiere (Tintenfische, Muscheln und Schnecken) sowie 
Erzeugnisse aus oder Gerichte mit diesen in Verkehr zu bringen, die in dem zum Genuß bestimmten Tierteil oder 
Tieranteil den in der Anlage festgesetzten Höchstwert an Quecksilber überschreiten. 


